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RS OGH 1997/2/11 4Ob2392/96k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1997

Norm

JGG §9

JGG §19

Rechtssatz

Tragender Gedanke der vorläu/gen Einstellung unter Bestimmung von Au2agen ist es somit, dem Jugendlichen ein in

Beziehung zu seiner Tat positives Verhalten abzuverlangen und ihn zu veranlassen, einen ihm zumutbaren positiven

Beitrag zu leisten, ohne daß er gezwungen wäre, vollen Tatausgleich zu leisten.
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